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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Das Nachrichtendienstgesetz (NDG) war neben dem BÜPF die zweite Vorlage im Jahr
2015, bei der die eidgenössischen Räte eine Güterabwägung zwischen der Sicherheit
der Bevölkerung und des Staates einerseits und dem Daten- und Persönlichkeitsschutz
andererseits vornehmen mussten. Während das BÜPF jedoch die Verfolgung konkreter
Straftatbestände durch die Behörden regelt, betrifft das NDG die präventive
Überwachung durch den Nachrichtendienst (NDB). Die Gefahr einer erneuten
Fichierung der Bevölkerung, welche von den Gegnern ins Feld geführt wurde, sah die
grosse Mehrheit der vorberatenden SiK-NR nicht gegeben. Ziel des Gesetzes sei die
präventive, gezielte Gewinnung von Schlüsselinformationen und der NDB erhalte dazu
Instrumente für gezielte Eingriffe bei besonderen Bedrohungen, aber keine
Generalvollmacht.

Als Erstrat hatte der Nationalrat dennoch zuerst über einen Nichteintretensantrag zu
entscheiden. «Dieses Gesetz ist schlecht, lückenhaft und geht im entscheidenden
Moment zu weit», begründete Daniel Vischer (gp, ZH) den Antrag. Das Gesetz stelle
«unser kostbarstes Gut, die persönliche Freiheit» aufs Spiel und erlaube dem Staat
einen «Lauschangriff». Die Befürworter des NDG hielten dagegen, dass sich die
Bedrohungen in jüngster Zeit verändert hätten und man darum die Mittel anpassen
müsse, um diesen Bedrohungen entgegenzutreten. Die Schweiz dürfe nicht aufgrund
fehlender Kompetenzen des NDB zu einem Tummelplatz für Kriminelle und Terroristen,
die hier unbehelligt ihre Taten vorbereiten können, sowie für ausländische
Geheimdienste, welche die Überwachung des NDB als unzureichend empfinden,
werden. Nach der hitzigen und langen Debatte votierte die klare Mehrheit der grossen
Kammer mit 154 zu 33 Stimmen schliesslich für Eintreten. Dagegen stimmten die
geschlossene grüne Fraktion, eine Minderheit der SP-Fraktion sowie einzelne Vertreter
anderer Parteien.

Die Detailberatung erfolgte in vier thematischen Blöcken. Im ersten Block beschäftigte
sich der Nationalrat mit den allgemeinen Bestimmungen des Gesetzes, den Aufgaben
und der Zusammenarbeit des NDB sowie den genehmigungsfreien
Beschaffungsmassnahmen. In diesem Themenbereich folgte die Volkskammer in allen
Punkten ihrer Kommissionsmehrheit und brachte nur geringfügige Änderungen am
Entwurf des Bundesrates an.

Die Bestimmungen des zweiten Blocks, zu denen die genehmigungspflichtigen
Beschaffungsmassnahmen, der Quellenschutz, die Beschaffung von Informationen über
Vorgänge im Ausland, die Kabelaufklärung und die Koordination mit der BÜPF-Revision
gehören, sorgten für weitaus mehr Zündstoff in der Debatte, stellen sie doch den
eigentlichen Kernbereich der Vorlage dar. Bei den genehmigungspflichtigen
Beschaffungsmassnahmen war weniger die konkrete Ausgestaltung umstritten als die
Frage, ob es sie überhaupt geben soll. Es handelt sich dabei um Massnahmen zur
Überwachung ausserhalb des öffentlichen Raumes, d.h. Eingriffe in die Privatsphäre.
Eine Minderheit um Daniel Vischer beantragte, den gesamten Abschnitt betreffend die
genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen aus dem Gesetz zu streichen, da
diese nicht verhältnismässig angewendet werden könnten und «rechtsstaatlich
unzulässig» seien. Das Ansinnen fand im links-grünen Lager grosse Unterstützung, hatte
gegen die bürgerliche Mehrheit aber keine Chance. Die Befürworter argumentierten
einmal mehr, dass diese Kompetenzen für den NDB unerlässlich seien, um die
Sicherheit der Schweiz und ihrer Bevölkerung sicherzustellen. Missbrauch soll durch ein
dreistufiges Bewilligungsverfahren, bei dem eine solche Massnahme zuerst vom
Bundesverwaltungsgericht bewilligt und anschliessend nach einer Konsultation des EDA
und des EJPD vom Chef oder der Chefin des VBS freigegeben werden muss,
ausgeschlossen werden. Das gleiche Spiel wiederholte sich mit den Bestimmungen zur
Kabelaufklärung. Sie geben dem NDB die Befugnis zur Suche nach bestimmten
Schlagworten im Internet. Auch hier war nicht die konkrete Umsetzung umstritten,
sondern die Existenz solcher Massnahmen an sich. Balthasar Glättli (gp, ZH) wollte mit
einem Einzelantrag den gesamten Abschnitt betreffend die Kabelaufklärung aus dem
Gesetz streichen. Die Meinungen und Argumente waren die gleichen wie in der Frage
der genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen und wiederum unterlag das

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2015
KARIN FRICK
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links-grüne Lager der bürgerlichen Mehrheit im Rat. Die übrigen Bestimmungen in
diesem Beratungsblock waren wenig umstritten und wurden alle gemäss Antrag der
Kommissionsmehrheit angenommen.

Die Diskussion im dritten Block über die Bestimmungen zur Datenbearbeitung und
-archivierung verlief entlang der gefestigten Argumentationslinien und war ansonsten
wenig kontrovers. Die Kommission habe sehr hohe Ansprüche an die Datenerfassung,
die Überprüfung der Plausibilität von Daten und die Datenarchivierung gestellt und
immer darauf geachtet, die Interessen der breiten Bevölkerung am
Persönlichkeitsschutz zu respektieren, versicherte Kommissionssprecher Roland Borer
(svp, SO). So folgte der Nationalrat überall den Anträgen seiner Kommissionsmehrheit
und brachte keine substanziellen Änderungen am bundesrätlichen Entwurf an.

Im vierten und letzten Block beschäftigte sich die grosse Kammer mit der politischen
Steuerung, der Kontrolle und Aufsicht über den NDB, dem Organisationsverbot und den
Schlussbestimmungen. Die vom Bundesrat vorgesehene vierfache Kontrolle durch eine
departementsinterne unabhängige Aufsicht, den Sicherheitsausschuss des
Bundesrates, die GPDel sowie eine unabhängige Kontrollinstanz für die Funkaufklärung
stiess im Rat auf ein überwiegend positives Echo. Als einzige grundlegende Änderung
am Entwurf des Bundesrates fügte der Nationalrat auf Antrag seiner Kommission eine
explizite gesetzliche Grundlage für das Verbot von Organisationen oder Gruppierungen
ein, welche terroristische oder gewalttätig-extremistische Aktivitäten propagieren oder
fördern und damit die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz bedrohen. Bisher
konnte der Bundesrat solche Organisationsverbote nur auf Notrecht basierend
erlassen, weshalb ihre Gültigkeit jeweils auf ein halbes Jahr beschränkt war. Allerdings
wollte die grosse Kammer dem Bundesrat hier keine Blankovollmacht erteilen, so dass
sie einen Einzelantrag Eichenberger (fdp, AG) einstimmig annahm, demzufolge sich ein
Verbot auf einen entsprechenden Beschluss der UNO oder der OSZE stützen muss und
nur nach Konsultation der zuständigen parlamentarischen Kommissionen erlassen
werden kann. In allen anderen Punkten folgte sie der Kommissionsmehrheit.

In der Gesamtabstimmung wurde das NDG mit 119 zu 65 Stimmen bei 5 Enthaltungen
klar angenommen. Mit den geschlossen stimmenden Fraktionen der CVP, BDP und FDP
sowie der überwiegenden Mehrheit der SVP-Fraktion auf der Befürworterseite und der
gesamten grünen Fraktion sowie den Fraktionen der SP und der GLP mit jeweils einer
Ausnahme auf der Gegenseite zeigte sich auch in der Gesamtabstimmung der
ideologische Graben zwischen dem bürgerlichen und dem links-grünen Lager deutlich. 1

Strafrecht

Nur vier Jahre nach seinem Inkrafttreten stand der Artikel 53 StGB betreffend die
Wiedergutmachung in Kritik. Der Artikel war 2007 eingeführt worden, um einerseits die
Strafbehörden zu entlasten und andererseits zur Wiederherstellung des öffentlichen
Friedens beizutragen. Abschaffen wollte der Nationalrat den Artikel nicht, weshalb er
auch der dies fordernden parlamentarischen Initiative Joder (svp, BE; 10.522) keine
Folge gab. Hingegen sprach sich die grosse Kammer mit 171 zu 1 Stimme für eine
Revision des Artikels aus, wie sie von ihrer Rechtskommission gefordert wurde. Deren
Motion (11.4041) sah vor, dass eine Wiedergutmachung nur bei geringfügigen Delikten
gegen öffentliches Gut und bei nachgewiesener Reue des Täters möglich ist. Der
Ständerat lehnte jedoch sowohl aus inhaltlichen als auch aus verfahrenstechnischen
Gründen die Überweisung der Motion ab. Erfolgreich war indes eine parlamentarische
Initiative Vischer (gp, ZH; 10.519), die wie die Motion die Möglichkeit einer
Wiedergutmachung nur bei geringfügigen Delikten und zusätzlich nur bei Vorliegen
eines Schuldgeständisses seitens des Täters vorsah. Ihr wurde von den
Rechtskommissionen beider Räte Folge gegeben. 2

MOTION
DATUM: 27.09.2012
NADJA ACKERMANN

Der Nationalrat verlängerte im Herbst 2014 auf die einstimmige Empfehlung seiner
Rechtskommission hin die Frist für die Umsetzung der parlamentarischen Initiative
Vischer (gp, ZH) um zwei Jahre. Die Initiative fordert strengere Regeln für die
Wiedergutmachung im Strafrecht (Art. 53 StGB). Die Kommission begründete die
Verlängerung damit, dass sie die Arbeit an der Initiative aussetzen wolle, bis die
Revision des Sanktionenrechts abgeschlossen ist. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2014
ELIA HEER
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Nachdem die Revision des Sanktionenrechts im Juni 2015 verabschiedet worden war,
nahm die RK-NR im November selben Jahres die Arbeiten an der Revision des Artikels
53 StGB betreffend die Wiedergutmachung wieder auf. Im Oktober 2016 hiess die
Kommission einen Vorentwurf mit zwei Umsetzungsvarianten – je eine der Mehrheit
und der Minderheit der Kommission – gut, und schickte diesen in die Vernehmlassung.
Um für ein Vernehmlassungsverfahren Zeit zu schaffen, hatte der Nationalrat die Frist
für die Umsetzung der entsprechenden parlamentarischen Initiative Vischer (gp, ZH) in
der Herbstsession 2016 um weitere zwei Jahre verlängert. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.10.2016
ELIA HEER

Im Januar 2018 nahm die RK-NR Kenntnis von den Vernehmlassungsergebnissen zu
ihrem Vorentwurf betreffend die strengere Regelung der Wiedergutmachung (Art. 53
StGB). Der Vorentwurf hatte zwei Umsetzungsvarianten umfasst. Eine Mehrheit der
Vernehmlassenden sprach sich für die Variante der Kommissionsmehrheit aus, die eine
Wiedergutmachung nur noch ermöglichen wollte, wenn als Strafe eine bedingte
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, eine bedingte Geldstrafe oder eine Busse in Betracht
kommt und die angeklagte Person die Tat gesteht. Eine Minderheit der RK-NR hatte die
Möglichkeit der Wiedergutmachung gar nur noch bei einer bedingten Geldstrafe oder
einer Busse vorsehen wollen.
Der Bundesrat begrüsste in seiner Stellungnahme eine Verschärfung von Art. 53 StGB
und stellte sich ebenfalls hinter den Vorschlag der Kommissionsmehrheit. Im Mai
verabschiedete die Kommission daher einen dem Mehrheitsvorschlag entsprechenden
Erlassentwurf. Die Neuerungen des StGB sollten demnach in gleicher Weise auch in das
MStG aufgenommen werden. In das JStG sollte hingegen nur die neue Voraussetzung,
wonach der Täter den Sachverhalt eingestanden haben muss, Eingang finden. 
In der Herbstsession 2018 – und damit sechs Jahre, nachdem die Rechtskommissionen
beider Räte der parlamentarischen Initiative Vischer (gp, ZH) Folge gegeben hatten –
debattierte der Nationalrat als Erstrat über deren Umsetzung. Die Mehrheit der grossen
Kammer unterstützte den Vorschlag der Kommissionsmehrheit. Eine ausschliesslich aus
Vertretern der SVP-Fraktion bestehende Minderheit argumentierte vergeblich, dass der
Artikel 53 StGB nicht mehr zu retten sei und nicht revidiert, sondern ganz abgeschafft
werden sollte. Sowohl deren Antrag auf Nichteintreten als auch der Antrag, stattdessen
den Vorschlag der Kommissionsminderheit zu übernehmen, scheiterten klar. Im
Ständerat regte sich in der Wintersession darauf indes kein Widerstand gegen den
Vorschlag der Kommissionsmehrheit, womit er diskussionslos einstimmig angenommen
wurde. In den Schlussabstimmungen hiessen der Ständerat mit 43 zu 0 Stimmen und
der Nationalrat mit 137 zu 54 Stimmen die Vorlage gut. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2018
ELIA HEER

Datenschutz und Statistik

Snowden, fortschreitende Digitalisierung, NSA-Skandale und Cyber-Crimes rückten den
Datenschutz zuoberst auf die Politikagenda und verhalfen der Datenschutzproblematik
zu einer hohen Medienpräsenz. Die zunehmende Angst vor dem „gläsernen Bürger“
erhielt daher in Gestalt verschiedener Vorstösse auch Einzug ins Parlament. Unter
ihnen befand sich eine parlamentarische Initiative Vischer (gp, ZH), welche ein
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verankern wollte. Die moderne
Datenverarbeitung gefährde nicht nur die freie Entfaltung der Persönlichkeit, sondern
durch die selbstbestimmte Mitwirkung der Bürger auch das Gemeinwohl. Aus diesem
Grund soll der verfassungsrechtliche Datenschutz von einem Missbrauchsschutz zu
einem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung aufgewertet werden. Damit
würde ein Paradigmenwechsel in der Beweislast zugunsten der Bürger und Bürgerinnen
vorgenommen. Die sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates gab dem
Vorstoss mit 12 zu 8 Stimmen Folge. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.08.2014
NADJA ACKERMANN

Im Datenschutz steht ein Paradigmenwechsel von der Missbrauchsbekämpfung hin zur
informationellen Selbstbestimmung bevor: Die Beweislast soll zu Gunsten der
Bürgerinnen und Bürger, und damit zu Lasten von Staat und Unternehmen, umgekehrt
werden. Eine entsprechende Verfassungsänderung war das Ziel zweier
parlamentarischer Initiativen Vischer (gp, ZH) (Pa.Iv. 14.413) und Derder (fdp, VD) (Pa.Iv.
14.434). Wie ihre Schwesterkommission zuvor stimmte im August 2015 auch die SPK-SR
beiden Vorstössen zu. Damit hat die SPK-NR die Möglichkeit, einen Entwurf für eine
entsprechende Änderung der Bundesverfassung auszuarbeiten, sollte der Bundesrat die
Anliegen nicht in zufriedenstellender Weise in seinem Entwurf zur Revision des
Datenschutzgesetzes berücksichtigen. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.08.2015
KARIN FRICK
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Da mit der Verbesserung der informationellen Selbstbestimmung das zentrale Anliegen
der beiden parlamentarischen Initiativen Vischer (gp, ZH; Pa.Iv. 14.413) und Derder (fdp,
VD; Pa.Iv. 14.434) voraussichtlich im Zuge der Totalrevision des Datenschutzgesetzes
umgesetzt werden soll, verzichtete die zuständige SPK-NR vorerst auf eine eigene
gesetzgeberische Tätigkeit. Sie wollte zuerst die Botschaft des Bundesrates zum
Datenschutzgesetz abwarten. Im August 2017 musste die Kommission nun entscheiden,
was mit den zwei Jahre zuvor gutgeheissenen Vorstössen geschehen soll. Die mit
Stichentscheid des Präsidenten Heinz Brand (svp, GR) äusserst knapp zustande
gekommene Kommissionsmehrheit plädierte für eine zweijährige Fristverlängerung bei
beiden Vorstössen. Die SPK-NR werde als zuständige Kommission für Datenschutz auch
das Datenschutzgesetz vorberaten und damit die Möglichkeit haben, allenfalls nicht
berücksichtigte Forderungen der Initiativen als Anträge einzubringen. Danach könnten
die beiden Initiativen abgeschrieben werden. Anstelle der Fristverlängerung beantragte
die Kommissionsminderheit die Abschreibung der beiden Vorstösse, da Art. 13 BV
(Schutz der Privatsphäre) bereits den Schutz der persönlichen Daten umfasse, womit
die Initiativen obsolet seien. Diese Argumentation von Minderheitssprecher Philippe
Nantermod (fdp, VS) überzeugte in der Herbstsession 2017 auch die Mehrheit im
Nationalrat: Mit 118 zu 76 Stimmen sprach sich die grosse Kammer für Abschreiben der
beiden parlamentarischen Initiativen aus. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.09.2017
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Die vom Bundesrat im Vorjahr unterbreitete Revision des Staatsschutzgesetzes
(Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit) kam beim
Nationalrat als Erstrat nicht gut an. Eine aus Vertretern der SVP, der SP und der Grünen
gebildete Mehrheit der Rechtskommission beantragte Rückweisung an den Bundesrat
mit der Auflage, namentlich die Begriffe „innere“ und „äussere“ Sicheheit genauer zu
definieren, die vorgesehene Zusammenarbeit der Bundesbehörden mit denjenigen der
Kantone und vor allem denjenigen des Auslandes zu präzisieren und die
parlamentarische Oberaufsicht zu stärken. Eine Minderheit aus einigen SP- und GP-
Mitgliedern beantragte Nichteintreten und eine aus Vertretern der FDP und der CVP
gebildete Kommissionsminderheit wollte die Revisionsvorschläge in der vorliegenden
Form behandeln. In der Eintretensdebatte unterstützten die Fraktionen der SP und der
GP den Nichteintretensantrag; sie kritisierten in erster Linie die vorgesehenen
präventiven Informationsbeschaffungsmöglichkeiten, welche Vischer (gp, ZH) in
Anspielung an die Geheimdienstdebatte in Deutschland als „den grossen Lauschangriff“
verurteilte. Ebenfalls für Nichteintreten auf das von alt-Bundesrat Blocher (svp)
ausgearbeitete, jetzt aber von Bundesrat Schmid (bdp) vertretene Geschäft votierte
eine grosse Mehrheit der SVP. Der Rat sprach sich mit 92 zu 79 Stimmen gegen das
Eintreten aus. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2008
HANS HIRTER

Im Zuge der Totalrevision des BÜPF hatte sich der Nationalrat in der Sommersession
2015 als Zweitrat mit dem Interessenskonflikt zwischen einer wirksamen Strafverfolgung
und dem Persönlichkeits- bzw. Datenschutz zu befassen. Die zwei Hauptanliegen der
Vorlage sind erstens die Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung und zweitens die
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für den Einsatz von Staatstrojanern (GovWare).
Im Vorjahr hatte der Ständerat als Erstrat nicht viel am Entwurf des Bundesrates
geändert. In der grossen Kammer stiess die Vorlage jedoch auf mehr Widerstand. Nach
einer emotionalen Eintretensdebatte lehnte der Nationalrat einen Minderheitsantrag
der RK-NR auf Rückweisung des Geschäfts an den Bundesrat  mit 128 zu 50 Stimmen
bei 7 Enthaltungen ab. Die Minderheit um Daniel Vischer (gp, ZH) wollte den Bundesrat
damit beauftragen, eine Vorlage ganz ohne Vorratsdatenspeicherung vorzulegen und
den Einsatz von Staatstrojanern auf schwere Gewaltverbrechen zu beschränken. In der
Detailberatung zeigte sich, dass die Vorlage schon in der Kommission umstritten
gewesen war, musste die grosse Kammer doch über mehr als 40 Minderheitsanträge
abstimmen. In einem ersten Beratungsblock befasste sich der Nationalrat mit den
Randdaten und brachte in diesem Bereich zwei Änderungen an: Erstens müssen
Anbieter von Postdiensten die Randdaten während eines Jahres aufbewahren anstatt
wie vom Ständerat beschlossen nur während sechs Monaten und zweitens müssen
Anbieter von Fernmeldediensten ihre gespeicherten Daten in der Schweiz
aufbewahren. Im zweiten Block befasste sich die grosse Kammer mit Staatstrojanern
und fügte einen neuen Artikel in die Strafprozessordnung und den Militärstrafprozess
ein, welcher effiziente Massnahmen gegen den Missbrauch von GovWare bieten soll,
indem die festgeschriebenen Voraussetzungen sicherstellen, dass die Programme nur
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das gesetzlich Zulässige tun können. Ausserdem soll die Beschaffung und Freigabe
solcher Programme zentral geregelt und einem Dienst des Bundes übertragen werden.
Zum Schluss der Beratung diskutierte der Nationalrat in einem dritten Block die
allgemeinen Bestimmungen des Gesetzes. Hier wurde mit Stichentscheid des
Präsidenten Rossini (sp, VS) ein Minderheitsantrag gutgeheissen, mit dem das Vorgehen
geregelt wird, wenn Sicherheitslücken in Überwachungssystemen festgestellt werden:
Der Bundesrat muss den EDÖB sowie die Öffentlichkeit darüber informieren und bei
erheblichen Sicherheitslücken den Betrieb des betroffenen Systems bis zur Behebung
des Mangels einstellen. In der Gesamtabstimmung stimmte die grosse Kammer der
Vorlage mit 110 zu 65 Stimmen bei 9 Enthaltungen zu. Unterstützt wurde das Geschäft
vor allem von der politischen Mitte, während es die geschlossene grüne Fraktion sowie
die Mehrheiten der SP- und SVP-Fraktionen ablehnten. Sie monierten vor allem einen
zu starken Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und den Datenschutz.

In der Wintersession desselben Jahres begann der Ständerat mit der
Differenzbereinigung und folgte in allen Punkten den Anträgen seiner
Rechtskommission. So strich er die vom Nationalrat aufgenommenen Bestimmungen
über das Vorgehen bei Sicherheitslücken wieder aus dem Gesetz mit der Begründung,
dass Fragen der Informatiksicherheit ins Datenschutzrecht gehörten und hier fehl am
Platz seien. In Bezug auf die Aufbewahrungsdauer von Randdaten vollzog die kleine
Kammer eine Kehrtwende und beschloss nun, die Fristen sowohl für den Post- als auch
für den Fernmeldeverkehr bei sechs Monaten zu belassen. In erster Lesung hatte sie die
Verlängerung auf zwölf Monate beim Fernmeldeverkehr noch gutgeheissen. Als einen
Grund für diese Umkehr nannte Kommissionssprecher Stefan Engler (cvp, GR) das
drohende Referendum: Die Vorratsdatenspeicherung sei per se schon umstritten,
weshalb die Erhöhung auf zwölf Monate womöglich die Chancen eines allfälligen
Referendums verbessern und damit die gesamte Vorlage gefährden könnte, was auf
keinen Fall im Interesse der Strafverfolgungsbehörden liege. Bundesrätin Simonetta
Sommaruga begrüsste diesen Kompromiss und betonte, die Frist sei sekundär, solange
die Vorlage als Ganzes vorangebracht werde und man endlich die Möglichkeit erhalte,
verschlüsselte Kommunikation mittels Staatstrojaner zu überwachen. Mit 20 zu 17
Stimmen bei 2 Enthaltungen strich der Ständerat die Pflicht, die gespeicherten Daten in
der Schweiz aufzubewahren, wieder aus dem Entwurf. Die Minderheit, welche die
Bestimmung beibehalten wollte, versprach sich davon mehr Datensicherheit, doch die
Mehrheit erachtete den Absatz als nicht notwendig, da Schweizer Unternehmen
ohnehin dem schweizerischen Datenschutzrecht unterstehen, unabhängig davon, wo
sie die Daten lagern. Die Beschaffung und Zertifizierung von GovWare durch eine
zentrale Bundesstelle wurde in der Kantonskammer ebenfalls fallengelassen, weil
dadurch zu sehr in die kantonale Hoheit über die Strafverfolgung eingegriffen würde. In
allen anderen Punkten schloss sich der Ständerat der Fassung des Nationalrates an.
Über die verbleibenden Differenzen wird die grosse Kammer im kommenden Jahr
beraten. 10

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Die Bestimmung der Kommissionszusammensetzung nach eidgenössischen Wahlen ist
ein für die Politikgestaltung in der Legislatur ziemlich entscheidendes, aber in den
Medien selten ausführlich beleuchtetes Ereignis. Die je elf Kommissionen in beiden
Kammern werden mit je 13 (Ständerat) bzw. je 25 (Nationalrat) Parlamentarierinnen und
Parlamentariern besetzt. Wie viele Sitze die Parteien in diesen Kommissionen erhalten,
ist erstens abhängig von den Mandaten. Bei der Verteilung der total 143 Mandate im
Ständerat und der 275 Mandate im Nationalrat kommt es zweitens allerdings zu
Restmandaten, die vom Büro-NR bzw. dem Büro-SR verteilt werden. Wie diese
Verteilung aussieht, kann für die Politik der Kommissionen entscheidend sein. Dies war
für die 50. Legislaturperiode insbesondere auch deshalb der Fall, weil die SVP und die
FDP aufgrund ihrer Wahlgewinne in mehreren Kommissionen zusammen die Mehrheit
haben werden. Ein provisorischer Verteilschlüssel wurde Mitte November vorgelegt.
Welche Parlamentarierinnen und Parlamentarier Einsitz in welchen Kommissionen
nehmen, bestimmen dann die Fraktionen selber. Die Kommissionspräsidien werden alle
zwei Jahre neu besetzt. Die Wahl aller Präsidien und aller Kommissionsmitglieder fand
dann am 10. Dezember statt. 
In der Tat waren die SVP und die FDP in sechs (WAK-NR, SPK-NR, KVF-NR, SiK-NR, RK-
NR, FK-NR) der elf Nationalratskommissionen in der Mehrheit und konnten so
politischen Geschäften von Beginn weg ihren Stempel aufdrücken. Insbesondere die
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WAK, in der als Schnittstelle Geschäfte aus allen Bereichen behandelt werden, wird als
wichtig erachtet.
Die SVP wird für die nächsten beiden Jahre die KVF-NR, die SPK-NR, die GPK-NR, die
APK-NR und die WBK-NR präsidieren. Die SiK-NR und die SGK-NR werden von der FDP
und die Urek-NR von der CVP geleitet. Die SP wird der WAK-NR, der FK-NR und der RK-
NR vorstehen. Dies war für Susanne Leutenegger Oberholzer (BL) wichtig, da sie mit
dem zu erwartenden Präsidiumssitz in der WAK auch ihren persönlichen Wahlkampf
befeuert hatte. 
Die Zuteilung der einzelnen Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu den
Kommissionen sei eine der undankbarsten Aufgaben eines Fraktionschefs, zitierte die
BaZ SP-Sprecher Michael Sorg. Normalerweise müssen neu gewählte
Parlamentsmitglieder warten, bis sie in ihre Wunsch-Kommission einsitzen können.
Dies war nicht der Fall für Roger Köppel (svp, ZH), der in die APK gewählt wurde, und
auch nicht für Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR), die auf Anhieb in der
prestigeträchtigen WAK sitzen wird. Auch Neo-Nationalrat Tim Guldimann (sp, ZH)
durfte in seiner Wunschkommission, der APK, Einsitz nehmen. 11

Zum dritten Mal in der Frühlingssession 2018 hatte der Nationalrat einer Vereidigung
beizuwohnen. Fabian Molina (sp, ZH) rückte für Tim Guldimann (sp, ZH) nach. Der
ehemalige Botschafter in Berlin trat nach nur zweieinhalb Jahren im Rat zurück. Er war
als Auslandschweizer – er selber hatte sich bei den eidgenössischen Wahlen 2015 als
«Internationalrat» beworben – gewählt worden und wohnte noch immer in Berlin. Für
die Ratsgeschäfte reiste er jeweils nach Bern. Einen Umzug in die Schweiz hatte er nie
in Erwägung gezogen, weil ein Auslandschweizer im Ausland zu wohnen habe. Trotzdem
fügte Guldimann die Entfernung als Grund für seinen Rücktritt an, den er im Februar
2018 angekündigt hatte: Politik brauche persönlichen Kontakt, um die Bedürfnisse der
Menschen zu spüren. In Berlin lebe er in einer anderen politischen Realität. Aus
familiären Gründen könne er aber nicht nach Zürich ziehen, was für ein
befriedigenderes Politisieren nötig wäre. Seine Frau habe auf vieles verzichtet, während
er Diplomat gewesen sei, jetzt sei er an der Reihe und wolle für seine beiden Töchter da
sein. 
Der 27-jährige Molina, der von 2014 bis 2018 die Juso präsidiert hatte und 2017 in den
Zürcher Kantonsrat nachgerückt war, legte sein Gelübde zum letztmöglichen Termin in
der Frühjahrssession ab. Diesem Termin war ein eigentliches Seilziehen
vorausgegangen, weil Guldimann seinen Rücktritt auf den 16. März eingereicht hatte,
was eine Aufnahme Molinas ins Parlament noch während der Session im Frühling
eigentlich verhindert hätte. Erst nachdem Guldimann seinen Rücktrittstermin auf den
14. März korrigiert hatte, wurde die Vereidigung möglich. Allerdings mussten die
Formalitäten – unter anderem braucht es jeweils eine Bestätigung des Regierungsrates
des Kantons, aus dem ein neues Mitglied stammt – innerhalb von wenigen Tagen
erledigt werden. Dies gelang und Molina sorgte folglich dafür, dass das Mandat der SP
ununterbrochen wahrgenommen werden konnte. Molina trat per Mai 2018 aus dem
Kantonsrat zurück. 12

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 15.03.2018
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Ranglisten haben etwas Eingängiges: Mit ihrer Hilfe lassen sich vermeintliche
Unterschiede fest- und darstellen. So versuchen öfters auch die Medien
Parlamentarierinnen und Parlamentarier einzuordnen und zu vergleichen. 2017
präsentierte die Sonntagszeitung ein Parlamentarierrating, mit welchem der Einfluss
aller Parlamentsmitglieder gemessen werden sollte, und die NZZ wartete mit ihrem
jährlichen Links-Rechts-Rating auf.
Der Einfluss wurde in der Sonntagszeitung anhand der Kommissionszugehörigkeit, der
in den Räten vorgebrachten Voten, der Anzahl erfolgreicher politischer Vorstösse, der
Ämter im Rat und in der Partei, der Medienpräsenz und dem ausserparlamentarischen
Beziehungsnetz gemessen. Zwar wies die Zeitung nicht aus, wie sie diese Elemente
miteinander verknüpfte und gewichtete, die Rangliste diente ihr aber als Grundlage für
immerhin drei ganze Zeitungsseiten. Laut den Berechnungen war SP-Parteipräsident
Christian Levrat (FR) in den Jahren 2015–2017 der einflussreichste Parlamentarier,
gefolgt von Pirmin Bischof (svp, SO) und Gerhard Pfister (cvp, ZG). Die «Flop 15» – so die
Sonntagszeitung – wurden angeführt von Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS), Hermann
Hess (fdp, TG) und David Zuberbühler (svp, AR). Die Rangierungen verleiteten die
Zeitung zu weiteren Analysen: So sei der Einfluss der SVP und der FDP, gemessen am
Anteil Fraktionsangehöriger unter den Top 50, verglichen mit dem Rating 2014
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gestiegen und der Einfluss des Kantons Zürich gesunken. Mit einem Vergleich der
Rangliste hinsichtlich Medienpräsenz und dem Gesamtrang konnte die Zeitung zudem
«die grössten Blender» ausmachen. Zwar häufig in den Medien, aber sonst nur wenig
einflussreich waren laut dieser Berechnung etwa Tim Guldimann (sp, ZH), Andreas
Glarner (svp, AG) oder Benoît Genecand (fdp, GE). Einzelne Regionalzeitungen
diskutierten in der Folge «ihre» kantonalen Vertreterinnen und Vertreter. Solche
Ratings seien nicht entscheidend, aber es fühle sich immer gut an, wenn man vorne sei,
beurteilte Christian Levrat die Auswertung.  

Wichtigste Erkenntnis der von der NZZ präsentierten Links-Rechts-Positionierung, die
seit 1999 jährlich auf der Basis von in den Räten durchgeführten Abstimmungen von der
Forschungsstelle Sotomo durchgeführt wird – auch in der NZZ wurde die Methode zur
Messung von Links und Rechts lediglich sehr kryptisch mit den Begriffen «D-Nominate»
und «Alpha-Nominate» angedeutet und dem Hinweis versehen, dass diese Methode für
den amerikanischen Kongress entwickelt worden seien und die ideologische Position
der Abgeordneten messe –, war die zunehmende Fraktionsdisziplin. Der Druck, auf
Fraktionslinie zu stimmen, habe dazu geführt, dass es kaum noch Überlappungen in der
ideologischen Positionierung zwischen den einzelnen Parteien gebe. Vor allem die CVP
– sie variiert auf der Gesamtskala von -10 (links) bis +10 (rechts) zwischen 0.2 (Gerhard
Pfister) und -1.7 (Barbara Schmid-Federer, ZH) – sei wesentlich geschlossener als
früher, als sie noch Fraktionsmitglieder gehabt habe, die sich am rechten Rand bei der
Position von (linken) FDP- und SVP-Mitgliedern befunden und am linken Rand die
«rechten Ausläufer der SP» berührt hätten. Die FDP-Mitglieder, die Positionen
zwischen 0.3 (Christa Markwalder, BE) und 2.4 (Bruno Pezzatti, ZG) einnahmen, sowie
die SVP-Mitglieder (Jean-Pierre Grin, VD: 6.1 bis Erich Hess, BE: 10.0) lagen ziemlich
weit auseinander. Der Median des gesamten Nationalrats verlief genau zwischen der
CVP und der FDP. Auf der Ratslinken gab es mehr ideologische Gemeinsamkeiten: Zwar
war die SP insgesamt etwas linker als die Grünen – die Werte variierten bei den
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zwischen -8.2 (Chantal Galladé, ZH) und
-9.9 (Silvia Schenker, BS) und bei den Grünen zwischen -9.4 (Lisa Mazzone, GE) und -7.8
(Bastien Girod, ZH) –, aber die Durchmischung war wesentlich stärker als im Block der
Bürgerlichen. Die grösste Geschlossenheit wies die GLP auf, bei der sich Kathrin
Bertschy (BE) und Tiana Angelina Moser (ZH) mit einem Wert von -3.0 ideologisch nur
marginal von Martin Bäumle (ZH, -2.7) entfernt positionierten. Die BDP wies mehr
Varianz auf: Sowohl Rosmarie Quadranti (ZH, -1.6) als auch Hans Grunder (BE, -0.2)
fanden sich ideologisch leicht links der Mitte. Interessant war, dass sich die
Kleinstparteien am Rand ihrer Fraktionen ansiedelten. Sowohl die Lega und das MCG
bei der SVP-Fraktion, als auch die EVP bei der CVP-Fraktion wiesen im Rating
ideologische Differenzen zu ihrer Fraktion auf. 
Im Ständerat waren zwar die verschiedenen Parteien ebenfalls voneinander getrennt, es
kam aber zwischen CVP und FDP zu Überlappungen und die Gesamtvarianz der
Positionen in der kleinen Kammer war geringer. Sie reichte von Liliane Maury Pasquier
(sp, GE; -8.3) bis Peter Föhn (svp, SZ; 9.8), wobei sich Letzterer am rechten Rand
ziemlich alleine auf weiter Flur befand, gefolgt von Werner Hösli (svp, GL; 7.6). Bei der
FDP gesellten sich Fabio Abate (TI, -0.2) und vor allem Raphaël Comte (NE; -1.6) zum
Lager der CVP, das von -2.4 (Anne Seydoux-Christe, JU) bis 0 (Isidor Baumann, UR)
reichte. Am rechten Rand der FDP politisierte Philipp Müller (AG, 3.4) und lag damit
nahe bei Thomas Minder (SH, 4.8), der als Parteiloser der SVP-Fraktion angehört. Von
der SP sassen mit Pascale Bruderer (AG, -5.2) , Claude Janiak (BL, -5.5), Hans Stöckli
(BE, -5.6) und Daniel Jositsch (ZH, -5.6) vier im Vergleich zum Nationalrat ziemlich
gemässigte Genossinnen und Genossen in der kleinen Kammer. 13

Organisation der Bundesrechtspflege

Nach sehr kritischen Artikeln in den Medien über die Ermittlungsmethoden von
Bundesanwalt Valentin Roschacher geriet dieser unter massiven Druck. Bundesrat
Blocher ordnete aufgrund dieser Berichte am 5. Juni eine ausserordentliche
Untersuchung an. Diese konzentriere sich auf führungstechnische, finanzielle und
organisatorische Fragen, für deren Kontrolle nach geltender Ordnung das EJPD
zuständig ist. Das Bundesstrafgericht als Kontrollinstanz für inhaltliche Belange leitete
gleichzeitig eine fachliche Überprüfung der Arbeit der Bundesanwaltschaft ein. Diese
Analysen konstatierten strukturelle und organisatorische Mängel, hingegen keine
Verfehlungen der Bundesanwaltschaft und ihres Leiters. Anfang Juli erklärte
Roschacher seinen Rücktritt auf Ende Jahr; die operative Führung gab er sofort ab. (Zu
den Untersuchungen von Bundesrat Blocher siehe auch die Frage Vischer (gp, ZH)
(06.5121) und die Interpellation Baumann (svp, TG) (06.3154)). 14
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Volksrechte

Der Nationalrat nahm die Diskussion wieder auf über Volksinitiativen, die ganz oder
teilweise im Gegensatz zu Völker- oder Menschenrechtsbestimmungen resp. zu in der
Bundesverfassung verankerten Grundrechten stehen und sich deshalb nicht textgetreu
umsetzen lassen. Er gab dabei einer parlamentarischen Initiative Vischer (gp, ZH) Folge,
welche die Ungültigkeit von Initiativen verlangt, die „materiell gegen den
Grundrechtsschutz oder gegen die Verfahrensgarantien des Völkerrechtes“ verstossen.
Gleichzeitig überwies er auch ein Postulat seiner SPK-NR (Po. 08.3765), welche vom
Bundesrat einen Bericht über den zukünftigen Umgang mit derartigen Volksinitiativen
und eine allfällige verfassungsrechtlich abgestützte Ausweitung des Umfangs des
„zwingenden Völkerrechts“ fordert. Die SVP hatte beide Vorstösse erfolglos bekämpft,
Minderheiten der CVP und der FDP nur die Initiative Vischer. Die in den letzten Jahren
häufiger vorgekommene Konkurrenz zwischen Verfassungsbestimmungen und
Volksinitiativen motivierten den Nationalrat auch, einer parlamentarischen Initiative
Studer (evp, AG) aus dem Jahre 2005 für die Einführung eines Verfassungsgerichts
gegen den Widerstand der SVP Folge zu geben. Als Reaktion darauf erwogen SVP-
Spitzenpolitiker die Lancierung einer Volksinitiative, welche Volksinitiativen in jedem
Fall, also auch bei Verletzung von zwingendem Völkerrecht, über internationales Recht
stellen will. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2009
HANS HIRTER

Die Debatte um die Vereinbarkeit von Volksinitiativen mit internationalen Abkommen
sowie dem Völker- und Menschenrecht verstummte auch 2010 nicht. Nicht nur die
Minarett-, die Ausschaffungs-  und die Verwahrungsinitiative  sondern auch die 2010
angekündigte, aber wieder zurückgezogene Initiative zur Wiedereinführung der
Todesstrafe waren Anlass für zahlreiche Vorschläge und Vorstösse. Der Bundesrat hatte
im März 2010 in einem ersten Bericht (in Erfüllung der Postulate 07.3764 und 08.3765)
lediglich Optionen aufgelistet, wie das Verhältnis von Völkerrecht und Volksinitiativen
zu klären wäre. Gleichzeitig hatte die Regierung aber einen ausführlichen Zusatzbericht
in Auftrag gegeben, der Ende 2010 allerdings noch nicht vorlag. In der Staatspolitischen
Kommission des Ständerats wurden nicht nur diese Optionen diskutiert, sondern auch
die vom Nationalrat 2009 überwiesene parlamentarische Initiative Vischer (gp, ZH),
welche anregt, nicht nur jenen Initiativen die Gültigkeit absprechen zu können, die
gegen zwingendes Völkerrecht verstossen, sondern auch jenen, die Grundrechtschutz
verletzen. Die SPK-SR bevorzugt allerdings ein Vorprüfungsverfahren und steht der
Ausweitung des Katalogs, der die Gründe für eine Ungültigkeitserklärung umfasst, eher
skeptisch gegenüber. Bevor sie sich zur Initiative Vischer äussert, will sie aber den
Zusatzbericht des Bundesrats abwarten. Auch Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf
schaltete sich in die Diskussion ein und schlug vor, völkerrechtlich heikle Initiativen bei
der Unterschriftensammlung mit einem Warnhinweis zu versehen. Eine Gruppe aus
Menschenrechtsorganisationen und des Club Helvétique beschloss die Lancierung
einer Initiative, die Bundesverfassung dahingehend zu ändern, dass Grundrecht
verletzende Volksinitiativen für ungültig erklärt werden können. Weiter wurde
vorgeschlagen, eine materielle Prüfung von Volksbegehren bereits vor der
Unterschriftensammlung vorzunehmen. Die nationalrätliche SPK-NR hatte eine solche
Prüfung empfohlen, wobei aber noch umstritten war, wer diese Prüfung vornehmen
soll. Zur Diskussion standen richterliche Gremien oder aber das Parlament selbst. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.11.2010
MARC BÜHLMANN

Die Räte hatten derweil über Vorstösse zu befinden, die in ähnliche Richtungen zielten.
Die parlamentarische Initiative Moret (fdp, VD) hätte die Gültigkeitsprüfung einer
Initiative einer richterlichen Instanz im Sinne eines Verfassungsgerichts unterstellen
wollen (Pa.Iv. 09.521). Mit dem Argument, dass diese Prüfung erst nach der Sammlung
der Unterschriften zur Anwendung käme, wurde der Vorstoss in der Sondersession im
April vom Nationalrat verworfen. In der gleichen Debatte wurde in der grossen Kammer
ein Postulat der SPK-NR (Po. 10.3885) überwiesen, das den Bundesrat beauftragte,
mögliche Verfahren für eine Gültigkeitsprüfung vor der Unterschriftensammlung
aufzuzeigen. Trotz des Hinweises von Bundesrätin Sommaruga, dass der Bundesrat
diesem Anliegen bereits im Zusatzbericht nachgekommen sei, wurde der Vorstoss
angenommen. Im Herbst lehnte der Ständerat die parlamentarische Initiative Vischer
(gp, ZH) ab, die ein Volksbegehren auch dann für ungültig erklären lassen wollte, wenn
es gegen den Grundrechtsschutz und Verfahrensgarantien des Völkerrechts verstösst
(z.B. Menschenrechtskonvention). Der im Vorjahr vom Nationalrat noch überwiesene
Vorstoss wurde in der kleinen Kammer als zu weit gehend beurteilt (Pa.Iv. 07.477). Dafür
überwies der Ständerat in der gleichen Sitzung eine Motion seiner SPK-SR, mit welcher
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der Bundesrat beauftragt wird, auf der Basis des Zusatzberichtes eine Vorlage zu
erarbeiten, in der die rechtlichen Grundlagen für die nichtbindende materielle
Vorprüfung des Initiativtextes vor der Sammlung der Unterschriften erarbeitet werden
(Mo. 11.3468). Die gleichlautende Motion der staatspolitischen Kommission des
Nationalrates (SPK-NR) wurde dann in der Wintersession auch von der Volksvertretung
überwiesen. Allerdings nahm die nationalrätliche Kommission auch den zweiten Punkt
des Zusatzberichtes des Bundesrats auf und verlangte Vorschläge für eine Erweiterung
des Katalogs der Gründe für die Ungültigkeit einer Volksinitiative (Mo. 11.3468). 17

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Ein wichtiges Argument, das für die elektronische Stimmabgabe ins Feld geführt wird,
ist die Vereinfachung der Partizipation für die fünfte Schweiz. E-Voting ermöglicht es
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern, ihre politischen Rechte auszuführen.
Nicht selten komme es bei brieflicher Stimmabgabe vor, dass die Unterlagen zu spät bei
den Berechtigten im Ausland oder aber bei den Behörden in der Schweiz einträfen –
kritisierte etwa Filippo Lombardi (cvp, TI) im Rahmen einer von ihm eingereichten
Motion. Er forderte, dass bei den eidgenössischen Wahlen 2019 alle
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer die Möglichkeit haben, elektronisch zu
wählen. Er erinnerte daran, dass Hildegard Fässler-Osterwalder (sp, SG) bereits im
September 2011 gefordert habe, dass bei den Wahlen 2015 eine grosse Mehrheit der im
Ausland wohnhaften Schweizer Bürgerinnen und Bürger einen elektronischen Kanal
haben sollte. Konkret hätten aber lediglich vier Kantone die Möglichkeit von E-Voting
angeboten. 
In seiner Stellungnahme machte der Bundesrat darauf aufmerksam, dass bei den
Wahlen 2015 eigentlich 14 Kantone die Möglichkeit für eine elektronische Wahl für die
Schweizerinnen und Schweizer im Ausland angeboten hätten, eine kurz vor den Wahlen
entdeckte Sicherheitslücke aber die Einschränkung dieses Angebots bedingt habe.
Grundsätzlich gehe die Entwicklung in die richtige Richtung, eine Verpflichtung der
Kantone sei aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht angezeigt. In der Frühjahrssession 2016
folgte der Ständerat der exekutiven Argumentation und lehnte die Motion ohne
Diskussion ab. 
Eine Motion Guldimann (sp, ZH) mit einer sehr ähnlichen Forderung (Mo. 15.4139) wurde
wohl auch aufgrund des ständerätlichen Entscheids vom Motionär im September 2016
zurückgezogen. 18

MOTION
DATUM: 07.03.2016
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Kantonale Ersatzwahlen

Als Ersatz für den seit 1975 als Zürcher Gesundheitsdirektor amtierenden Peter
Wiederkehr (cvp) wurde der von den bürgerlichen Parteien unterstützte CVP-Kandidat
Ernst Buschor, ehemaliger Vorsteher der kantonalen Finanzverwaltung und
Betriebswirtschaftsprofessor, im ersten Wahlgang bei einer Beteiligung von 37,5%
gewählt. An zweiter Stelle mit weniger als der Hälfte der Stimmen des Gewählten
landete der von der GP nominierte und auch von der SP unterstützte Kantonsrat Daniel
Vischer. Die bemerkenswert hohe Anzahl von Leerstimmen — rund ein Viertel der
abgegebenen Stimmen — wurde im Gefolge der Bundesratsersatzwahl als ein Zeichen
des Protestes, insbesondere von Frauen, gewertet, die nicht bereit waren, einen Mann
zu wählen. 19

WAHLEN
DATUM: 07.03.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Eidgenössische Wahlen

Dans le canton de Zurich (34 sièges), l’UDC, malgré sa progression de 0,9% (total de
33,4%), n’est pas parvenue à maintenir ses 13 mandats. Douze sortants ont été
confirmés et la place laissée vacante par l’unique femme, la sortante Lisbeth Fehr, n’a
pas été repourvue. Cette dernière, trop éloignée de la ligne dominante de son parti en
matière d’ouverture sur le monde, s’était vue refusée une nouvelle candidature par les
instances dirigeantes de son parti, et cela malgré sa présence à la chambre basse
depuis 1991. En dépit de son apparentement à l’UDC, le premier depuis douze ans, le
parti radical (-1,6 points à 16,2%) a également perdu un siège. L’érosion observée lors
des élections cantonales de 2003 (perte de 6 sièges) s’est poursuivie et les radicaux ne
seront plus représentés que par cinq élus. Trois sortant ne se représentant plus et Trix
Heberlein passant au Conseil des Etats, trois nouveaux complèteront la délégation. Il
s’agit notamment de l’ancien présentateur de l’émission politique « Arena » de la
télévision alémanique et actuel directeur du groupe de presse Jean Frey, Filippo
Leutenegger, et du président intérimaire de la section cantonale, l’entrepreneur Ruedi
Noser. L’Union démocratique fédérale (UDF) est parvenue, grâce à son apparentement
avec les Démocrates suisses et le Parti de la liberté, à obtenir un siège. Le Parti
socialiste, avec un résultat stable à 25,7%, s’est maintenu à 10 sièges. La grande alliance
tactique entre le PDC, le PEV et les écologistes a principalement bénéficié à cette
dernière formation. Elle a triplé sa présence à Berne en doublant son score (de 4,1% à
8,5%), alors que les deux formations à base confessionnelle ont confirmé leurs résultats
(deux démocrates-chrétiens et un évangélique). Pour les écologistes, à la sortante Ruth
Genner sont venus s’ajouter le syndicaliste et chef du groupe parlementaire cantonal
Daniel Vischer, ainsi que le président de la section cantonale Martin Bäumle. Il convient
de signaler la défaite du sortant Roland Wiederkehr candidat sur la liste « Freies
Forum », dernier élu de l’Alliance des Indépendants. Cette formation, dissoute en 1999
au niveau national, a compté jusqu’à 16 élus au Conseil national en 1967, dont neuf
zurichois. 20

WAHLEN
DATUM: 19.10.2003
ROMAIN CLIVAZ

Im Kanton Zürich kandidierten für die Nationalratswahlen 2015 insgesamt 873
Personen auf 35 Listen, was einen neuen Rekord hinsichtlich Listen, aber nicht
hinsichtlich Bewerberinnen und Bewerbern bedeutete – 2003 hatten sich gar 964
Personen für einen Nationalratssitz beworben. Vor 12 Jahren wurde im Kanton auch der
bisher höchste Frauenanteil unter den Kandidierenden gemessen (38.4%). Bei den
eidgenössischen Wahlen 2015 betrug dieser Anteil im Kanton Zürich noch 34.8%. Der
Altersschnitt aller Kandidierenden lag bei 41.6 Jahren. Die hohe Zahl an
unterschiedlichen Listen war auch dem zu erwartenden stärkeren Wettbewerb
geschuldet, war dem Kanton Zürich doch aufgrund des Bevölkerungswachstums ein
zusätzlicher Nationalratssitz (neu: 35 Sitze) zugesprochen worden. 
Die Linke verband ihre sieben Listen – neben der SP, der Juso, der GP und den jungen
Grünen schlossen sich die Alternative Linke (Alternative Liste inkl. PdA und
kommunistische Jugend), die Zentrumspartei und die von Kunstschaffenden für die
Wahlen geschaffene Liste Kunst und Politik zusammen. Damit war es – anders als 2011 –
wieder zu einem grossen linken Zusammenschluss gekommen. Rechts verband sich die
SVP zusammen mit ihrer Jungpartei mit den vier Listen der EDU und mit der
Autofahrerliste. Kein Platz wurde den SD gewährt. Auch die Mitte verband sich. Zu
reden gab dabei, dass sich die GLP nicht nur mit CVP, BDP und EVP verband, sondern
dass sich in dem Zusammenschluss neben den Piraten und der Tierpartei auch die
Bewegung Ecopop befand, die noch im November 2014 mit der gleichnamigen Initiative
eine extreme Zuwanderungsbeschränkung gefordert hatte. Keine Verbindungen ging die
FDP ein. 
Mit Max Binder (svp, ZH), Toni Bortoluzzi (svp, ZH) und Andreas Gross (sp, ZH) traten drei
langjährige Zürcher Volksvertreter nicht mehr an. Die drei hatten seit 1991 im
Nationalrat gesessen. Ebenfalls vakant wurde der Sitz von Jacqueline Fehr (sp, ZH), die
im Frühjahr in die Zürcher Regierung gewählt worden war. Die Grünen mussten den Sitz
des zurückgetretenen Daniel Vischer (gp, ZH) verteidigen. Aufgrund der kantonalen
Wahlen versprachen sich die FDP, aber auch die SP, Chancen auf einen Sitzgewinn. Die
SVP wollte unbedingt ihren vor vier Jahren verlorenen zwölften Sitz zurückerobern.
Aber auch die EDU und die Alternative Liste hofften auf einen Überraschungserfolg. 

Anders als in den meisten Kantonen konnte sich im Kanton Zürich die SP als Siegerin
feiern lassen. Die Zürcher Genossen schafften mit Daniel Jositsch (sp, ZH) nicht nur
erstmals seit 1983 wieder den Sprung in den Ständerat – und zwar überraschenderweise
gleich im ersten Wahlgang  – sondern sie konnten auch zwei zusätzliche
Nationalratssitze gewinnen. Die neu neun Sitze wurden möglich, weil ein

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
MARC BÜHLMANN
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Wählerzuwachs von 1.6 Prozentpunkten (neu: 20.9%) verzeichnet werden konnte. Ein
SP-Mandat wird von alt-Botschafter Tim Guldimann übernommen, der als
Auslandschweizer am vierthäufigsten auf die SP-Liste gesetzt worden war. Allerdings
ging einer der neuen SP-Sitze wohl auf Kosten der Zürcher Grünen, die nur noch zwei
Vertreter nach Bern schicken und 2.1 Prozentpunkte an Wählerstärke einbüssten
(6.3%). Über den stärksten Wählerzuwachs im Vergleich zu 2011 konnte sich die FDP
freuen. Der Sprung von 11.6% auf 15% bedeutete auch den Gewinn eines zusätzlichen
Sitzes (neu: 5 Sitze). Der SVP gelang die Rückeroberung ihres zwölften Sitzes dank eines
leichten Wählerzuwachses von 0.5 Prozentpunkten. Viel zu reden gaben aber die
starken Veränderungen innerhalb der Volkspartei selber. Mit Christoph Mörgeli (svp,
ZH), Ernst Schibli (svp, ZH) und Hans Fehr (svp, ZH) wurden gleich drei arrivierte
Parteigrössen abgewählt. Als fulminant wurde der Wahlerfolg von Roger Köppel (svp,
NR) bezeichnet, der zürichweit am meisten Stimmen erhielt und vom 17. Listenplatz an
die Spitze der Zürcher SVP-Vertreter gewählt wurde. Viele Stimmen erhielt auch der
neu antretende Hans-Ueli Vogt (svp, ZH), der wohl auch von seiner
Ständeratskandidatur profitierte. Zu den Verlieren gehörten neben den Grünen auch
die GLP (neu: 3 Sitze; 7.2%) und die BDP (neu: 1 Sitz; 3.6%), die je einen Sitz abgeben
mussten. Trotz leichten Wählerverlusten konnten die CVP (2 Sitze; 4%) und die EVP (1
Sitz; 2.8%) ihre Mandate halten. Die Alternative Liste (1.8%) und die EDU (1.6%)
verfehlten ihr Ziel eines Sitzgewinnes hingegen recht deutlich. Allerdings dürften beide
Parteien ihren jeweiligen Listenpartnern zu Sitzgewinnen verholfen haben. Mit
insgesamt 14 Frauen (SVP: 2 von 12; SP: 5 von 9, FDP: 2 von 5; GLP: 1 von 3; CVP: 2 von 2;
EVP: 1 von 1; BDP: 1 von 1) beträgt der Frauenanteil der Zürcher Delegation neu 40%
(2011: 29.4%). Die Wahlbeteiligung lag mit 47.3% einen halben Prozentpunkt höher als
noch 2011. 21

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Une initiative parlementaire Vischer (pe, ZH) a été déposée au Conseil national au mois
d’octobre. Elle appelle la Suisse à se retirer (sur la base de l’art. 160 al.1 Cst.) de l’accord
de libre-échange de 1993 conclu entre l’AELE et Israël jusqu’à ce que ce pays se soit
retiré des territoires occupés de Palestine ou qu’il ait conclu un accord de paix
reconnu par le droit international avec la Palestine. Le député estime qu’Israël profite
de manière inadmissible des conditions préférentielles de l’accord de libre-échange
pour exporter des marchandises produites dans les colonies de peuplement
israéliennes situées dans les territoires occupés, sous le label mensonger « Made in
Israel », tout en maintenant sa politique d’occupation et de peuplement contraire au
droit international. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.10.2004
ELIE BURGOS

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Banken

Une motion déposée par Tim Guldimann (ps, ZH), puis reprise par Fabian Molina (ps,
ZH), a finalement été retirée. Cette motion portait sur la fourniture automatique de
renseignements relatifs aux comptes financiers avec les pays en développement. Alors
que la Suisse a introduit l’échange automatique de renseignements (EAR) avec 79 Etats
partenaires, nombreux sont les pays en développement qui ne peuvent en bénéficier.
Selon le dépositaire de la motion, des accords automatiques avec les pays en
développements permettraient de lutter contre la fraude et l’opacité financière, et de
renforcer les gains fiscaux dans ces pays. Le Conseil fédéral s’est opposé à la motion,
estimant que les structures indispensables à l’EAR n’existaient pas encore dans la
plupart des pays en développement. 23

MOTION
DATUM: 20.03.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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Börsen

Die Notwendigkeit zu einer Änderung des Börsengesetzes, deren Beratung der
Nationalrat in der Sommersession in Angriff nahm, war auch in der grossen Kammer
grundsätzlich unbestritten, weshalb Eintreten auf die Vorlage ohne Gegenstimme
beschlossen wurde. Die Detailberatung förderte jedoch einige Aspekte der Vorlage zu
Tage, in der sich die grosse Kammer uneinig war. Wie bereits im Jahr zuvor im Ständerat
sorgte auch im Nationalrat die geplante Abschaffung der Kontrollprämie für
Diskussionen. Die vorberatende WAK-NR hatte sich äusserst knapp mit Stichentscheid
des Präsidenten dafür ausgesprochen, die Abschaffung der Kontrollprämie aus dem
bundesrätlichen Entwurf zu streichen. Diesem Ansinnen stand ein Minderheitsantrag
Leutenegger Oberholzer (sp, BL)  gegenüber, der sich für den Vorschlag des Bundesrats
einsetzte. Während die Befürworter der Kontrollprämie diese als gerechtfertigte
Entschädigung für Mehrheitsaktionäre, die aufgrund ihrer grösseren Beteiligung an
einem Unternehmen auch grössere Risiken eingegangen seien, für ebendiese Risiken
betrachteten, sahen die Gegner durch dieses Instrument das
Gleichbehandlungsprinzip, wonach Klein- und Grossaktionäre gleich behandelt werden
sollten, verletzt. Beide Lager versprachen sich durch ihre jeweilige Forderung zudem
eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes: Befürworter
der Kontrollprämie argumentierten, dass diese eine freie Preisbildung ermögliche und
somit ein attraktives Umfeld für Investoren schaffe; die Kontrollprämie, in den Ländern
der EU verboten, irritiere hingegen vielmehr potenzielle Investoren und schade so dem
Wirtschaftsstandort Schweiz, so die Gegner. Schliesslich vereinte der Mehrheitsantrag,
der das bundes- und ständerätliche Ansinnen aufnahm, die Kontrollprämie
abzuschaffen, mit 101 zu 81 Stimmen eine relativ deutliche Mehrheit auf sich. 
Gegen die Empfehlungen von Bundesrat und WAK vermochte sich ein Antrag Vischer
(gp, ZH) dank Zuspruch von SP, Grünen und SVP durchzusetzen. Er forderte, dass eine
strafrechtliche Sanktionierung wegen Insiderhandels auch dann möglich sein sollte,
wenn der Straftatbestand der Anvisierung eines finanziellen Vorteils nicht gegeben ist.
Bis anhin bestand in solchen Fällen nur die Möglichkeit einer aufsichtsrechtlichen
Bestrafung. 
Die Affäre um den ehemaligen Nationalbankpräsidenten Hildebrand fand in Form eines
weiteren Minderheitsantrags Leutenegger Oberholzer Eingang in die nationalrätliche
Debatte. Der Vorstoss hatte zum Ziel, über eine Änderung des Strafgesetzbuches auch
Insiderhandel im Zusammenhang mit Rohstoffen, Edelmetallen und Währungen unter
Strafe zu stellen. Mit dem Hinweis, dass eine solche Regelung für Börsenfragen nicht
relevant und überdies aufgrund der Ausgestaltung dieser Märkte praktisch nicht
umsetzbar sei, sprachen sich Bundesrat und Kommission gegen diesen
Minderheitsantrag aus. Dieser Empfehlung folgte die grosse Kammer und verwarf den
Vorstoss deutlich. 
Damit bestand zwischen national- und ständerätlicher Fassung einzig Uneinigkeit in der
Frage, ob der Tatbestand der Erzielung eines Vermögensvorteils Voraussetzung bleiben
sollte, um Insiderhandel auch strafrechtlich verfolgen zu können. Die Vorlage gelangte
damit zurück in den Ständerät. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2012
NICO DÜRRENMATT

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Kernenergie

En se prononçant en faveur d’un postulat Vischer (verts, ZH), le Conseil national a
chargé le Conseil fédéral d'établir un rapport évaluant la responsabilité civile réelle de
l'Etat en cas d'accident touchant un réacteur nucléaire en tenant compte de la
catastrophe de Fukushima. 25

POSTULAT
DATUM: 08.06.2011
LAURENT BERNHARD

Im Sommer 2016 nahm der Nationalrat Kenntnis vom bundesrätlichen Bericht zum
Postulat Vischer (gp, ZH) betreffend das Haftungsrisiko des Staates bei
Atomkraftwerken. Der Bericht verglich erstens die bestehenden finanziellen
Regelungen zu Atomkraftwerken mit jenen von anderen Ländern und kam zum Schluss,
dass die Schweiz international gesehen bei der Deckungsvorsorge und bei der
Haftpflichtregelung gut dastehe. Allerdings würden bei einem schwerwiegenden
nuklearen Unfall die Kosten die heutige Versicherungsabdeckung um ein Vielfaches
übertreffen, konstatierte der Bundesrat. Zweitens prüfte der Bundesrat im Bericht
nebst der Schadensdeckung auch andere Mechanismen zur Verringerung des

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
MARCO ACKERMANN

01.01.90 - 01.01.20 13ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



staatlichen Haftungsrisikos. Sowohl ein Durchgriff auf die Aktionäre einer Gesellschaft
als auch die Solidarhaftung unter den Betreibern von Kernkraftanlagen erachtete er
jedoch als «kaum praktikabel» und «verfassungsmässig problematisch». Der Bundesrat
sah als Folge dessen keinen Handlungsbedarf für eine Revision der
Kernenergiehaftpflichtgesetzgebung. 26

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Wyss (gp, SO) und Vischer (gp, ZH) äusserten in zwei Postulaten Bedenken, dass
Pendlerströme zur Zersiedelung der Landschaft beitragen und hohe
Infrastrukturkosten verursachen würden. Aus diesen Gründen verlangten die zwei
Geschäfte vom Bundesrat einen Bericht, der aufzeigen soll, mit welchen Anreizen
Arbeitsplatz und Wohnort wieder näher zusammengeführt werden können. Der
Bundesrat zeigte sich bereit, die den Anliegen zu Grunde liegenden Fragestellungen im
Rahmen der zweiten Etappe der RPG-Revision oder allenfalls in der Botschaft zur
neuen Energiepolitik aufzugreifen. In der Herbstsession überwies der Nationalrat das
Postulat Wyss, lehnte in der folgenden Session das Postulat Vischer, welches vom
Bundesrat das Aufzeigen von konkreten Massnahmen in der Raumplanung forderte,
jedoch ab. 27

POSTULAT
DATUM: 30.09.2011
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Eine Motion Vischer (gp, ZH) forderte den Bundesrat auf, die nötigen Grundlagen zu
schaffen, damit der Bund die Spitalplanung steuern kann. Ebenso müsse er die
Kompetenz erhalten, die hochtechnologisierte Apparatemedizin durch Begrenzung zu
steuern. Dies sei notwendig, weil die heutige föderalistische Zuständigkeit nicht mehr
adäquat sei. Der Bundesrat lehnte die Motion mit der Begründung ab, dass mit der
Neuregelung der Spitalplanung und der daraus resultierenden einheitlichen Steuerung
dem Anliegen der Motion bereits Rechnung getragen sei. Dem folgte auch der
Nationalrat und lehnte die Motion ab. 28

MOTION
DATUM: 11.12.2009
LINDA ROHRER

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Das sankt-gallische Au-Heerbrugg beschloss an einer Urnenabstimmung im Februar mit
einer Zweidrittelmehrheit ein Kopftuchverbot im Schulunterricht. Bei der
Abstimmungsvorlage handelte es sich um ein von der kantonalen SVP ergriffenes
Referendum, das als Reaktion auf die von der Schulbehörde beschlossene Aufhebung
eines 2010 vom St. Galler Erziehungsrat empfohlenen Kopftuchverbots zu Stande kam.
Die beiden somalischen Mädchen, deren Weigerung zur Ablegung des Kopftuchs den
Schulrat zum Umdenken bewogen hatte, gaben bekannt, den Entscheid mit ihrem
Anwalt, dem grünen Nationalrat Daniel Vischer (gp, ZH), anfechten zu wollen. Vischer
hatte im Vorjahr bereits die beiden thurgauischen Schülerinnen mazedonischer
Herkunft erfolgreich vor dem Bundesgericht vertreten.
Im November überwies der sankt-gallische Kantonsrat mit deutlicher Mehrheit eine
SVP-Motion, die den Kanton beauftragt, gesetzliche Regelungen für
Bekleidungsvorschriften in Schulen zu erlassen. Zwei Wochen zuvor stützte das
Verwaltungsgericht in St. Gallen die Beschwerde eines weiteren muslimischen
Mädchens aus Sankt Margrethen. Ein Kopftuchverbot wäre zum jetzigen Zeitpunkt
unverhältnismässig. Die kopftuchtragende Schülerin sei weder ein Störfaktor in der
Schule noch verhindere die Kopfbedeckung die Integration der 13-Jährigen. Im Kanton
Thurgau, wo das Bundesgericht im Vorjahr aufgrund fehlender rechtlicher Grundlagen
ein von einer Schulgemeinde verhängtes Kopftuchverbot als unzulässig erklärte,
scheiterten die Versuche der SVP im Grossen Rat, mittels Motion die rechtliche Basis zu
schaffen. Des Weiteren scheiterte im Kanton Aargau eine Motion der CVP-Fraktion, die

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.02.2014
MARLÈNE GERBER
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ebenfalls das Tragen des Kopftuchs im Schulunterricht verbieten wollte, aufgrund
fehlender Unterstützung ausserhalb der CVP und SVP. 29

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Linke und ökologische Parteien

Mit der Wahl von Antonio Hodgers in den Genfer Staatsrat musste das Amt des
Bundeshausfraktionspräsidenten neu besetzt werden. Drei der 15 National- und zwei
Ständeräte kündigten eine Kandidatur für den Posten an: die 2013 amtierende
Nationalratspräsidentin Maya Graf (BL), der seit 2011 im Nationalrat sitzende Balthasar
Glättli (ZH) sowie Nationalrat Daniel Vischer (ZH), der von 1999 bis 2003 bereits die
grüne Fraktion im Zürcher Kantonsrat präsidiert hatte. Die Fraktion entschied sich Ende
November für Glättli, der sich vor allem hinsichtlich Netzpolitik, Datenschutz und
Persönlichkeitsrechten einen Namen gemacht hat. 30

PARTEICHRONIK
DATUM: 27.11.2013
MARC BÜHLMANN

Verbände

Arbeitnehmer, Gewerkschaften

Bei den Parlamentswahlen vom Herbst konnten die Gewerkschaften ihre Stellung
weiter ausbauen. Zu den allesamt wieder gewählten Gewerkschaftsvertretern (unter
anderem Rechsteiner (sp, SG) und Fasel (csp, FR), die Präsidenten der beiden grössten
Dachverbände SGB und Travail.Suisse) kamen neu der Präsident der Gewerkschaft
Kommunikation, Christian Levrat (sp, FR), der Generalsekretär des SMUV, André Daguet
(sp, BE), sowie der Präsident der Gruppe Luftverkehr des VPOD, Daniel Vischer (gp, ZH),
dazu. Levrat hatte sich in den gewerkschaftlichen Kampfaktionen bei der Swisscom und
der Post exponiert, Vischer in denjenigen des Personals der ehemaligen Swissair. 31

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 22.12.2004
HANS HIRTER

1) AB NR, 2015, S. 367 ff.; AZ, BZ, CdT, Exp, LMD, LT, LZ, Lib, NZZ, SGT, 17.3.15; AZ, BZ, BaZ, LT, LZ, Lib, NZZ, QJ, SGT, TA,
18.3.15; Blick, 19.3.15
2) AB NR, 2012, S. 249 ff.; AB SR, 2012, S. 919 f.; Kommissionsbericht RK-SR vom 18.6.12; Medienmitteilung RK-NR vom 11.11.11;
Medienmitteilung RK-SR vom 19.6.12; Pa.Iv. 10.519; Pa.Iv. 10.522
3) AB NR, 2014, S. 1824; Kommissionsbericht RK-NR vom 15.8.14
4) AB NR, 2016, S. 1797; Kommissionsbericht RK-NR vom 18.8.16; Medienmitteilung RK-NR vom 20.10.16; Vorentwurf RK-NR
5) AB NR, 2018, S. 1471 ff.; AB NR, 2018, S. 2250; AB SR, 2018, S. 1077; AB SR, 2018, S. 854 f.; Bericht RK-NR vom 3.5.18;
Ergebnisbericht Vernehmlassung; Medienmitteilung BR vom 4.7.18
6) Medienmitteilung SPK-NR vom 29.8.14
7) Medienmitteilung SPK-NR vom 16.01.2015; Medienmitteilung SPK-SR vom 20.08.2015
8) AB NR, 2017, S. 1682; Kommissionsbericht SPK-NR vom 18.8.17
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